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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

Kammergericht

Beschluss vom 06. September 2006

- 25 W 9/06 –

Zur kleinen Sicherungshaft

Zitierweise: KG v. 06.09.2006 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Zum Ablauf des Verfahrens

Das Amtsgericht hatte durch sog. Vorab-Haftbeschluss vom 01.08.2005  Haft bis zum 10.08.2005 angeordnet (einstweilige Anordnung ohne vorherige Anhörung). Gegen diesen Beschluss hatte der Betroffene sofortige Beschwerde eingelegt und diese wegen erfolgter Abschiebung auf den Kostenpunkt beschränkt. Das Landgericht hat das Land verpflichtet, dem Betroffenen die notwendigen Auslagen zu erstatten. Die Ausländerbehörde hat weitere Beschwerde gegen die Kostenbelastung eingelegt, welche von dem KG zurückgewiesen wurde.

Wortlaut der Entscheidung

Kammergericht

Beschluss

Geschäftsnummer: 

25 W 9/06 

84 T 335/05 B Landgericht Berlin 

70 XIV 1533/05 B Ag Schöneberg 

In dem Freiheitsentziehungsverfahren 

betreffend .............

hat der 25. Zivilsenat des Kammergerichts durch ...........

am 6. September 2006 beschlossen: 

Die sofortige weitere Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss der Zivilkammer 84 des Landgerichts Berlin vom 19. Januar 2006 - Az. 84 T 335/05 B - wird zurückgewiesen.

Die dem Betroffenen in dem Verfahren der sofortigen weiteren Beschwerde entstandenen notwendigen außergerichtlichen Kosten werden dem Land Berlin auferlegt. 

Gründe:

Die sofortige weitere Beschwerde ist zulässig, §§ 20 a Abs. 2, 22 Abs. 1, 27 Abs. 1, 29 Abs. 1 und 4 FGG in Verbindung mit §§ 3 Satz 2, 7 Abs. 1 und 2 FEVG, § 106 Abs. 2 AufenthaltG Sie hat aber in der Sache keinen Erfolg. 

Es erweist sich im Ergebnis als rechtsfehlerfrei (§ 27 Abs. 1 FGG in Verbindung mit § 546 ZPO), dass das Landgericht eine Kostenerstattungsanordnung zu Lasten des Antragstellers getroffen hat. 

Nach der für die Entscheidung über den sog. Auslagenersatz grundsätzlich maßgeblichen Vorschrift des § 16 Satz 1 FEVG (BGH NJW 1996, 466,467; Senat, KG-Report 2000,184) sind die notwendigen außergerichtlichen Kosten eines Betroffenen nur dann der Gebietskörperschaft aufzuerlegen, wenn der Antrag auf Freiheitsentziehung abgelehnt wird und das Verfahren ergeben hat, dass ein begründeter Anlass zur Stellung eines Antrages auf Freiheitsentziehung nicht vorlag. Hinsichtlich der Auslagen im Verfahren der sofortigen und der sofortigen weiteren Beschwerde ist zu prüfen, ob der Haftanlass noch im Zeitpunkt dieser Verfahren bestanden hat. 

Das Verfahren hat hier ergeben, dass ein begründeter Haftanlass nicht bestand. 

Das Landgericht ist im Ergebnis rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass ein Haftgrund nach § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG, auf den sich der Antragsteller gestützt hatte (Bl. 2 a.E. d.A.), nicht vorlag. Danach kann ein Ausländer für die Dauer von längstens zwei Wochen in Sicherungshaft genommen werden, wenn die Ausreisefrist abgelaufen ist und feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden kann. 

Soweit das Landgericht insoweit allerdings die Ansicht vertritt, dass der Haftgrund nicht zu bejahen sei, weil die Abschiebung nach § 60 a Abs. 5 Satz 4 AufenthG hätte angekündigt werden müssen, bestehen Bedenken, dieser Ansicht unter Berücksichtigung des vom Antragsteller im Rahmen der weiteren Beschwerde geschilderten und anhand der Ausländerakte nachvollziehbaren zeitlichen Ablaufs zu folgen (vgl. zur Problematik: OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30. Mai 2006, bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang; BayObLG, Beschluss vom 11. Mai 2004, ebd.). Dies kann allerdings dahinstehen, da das Vorliegen des Haftgrundes auch aus anderen Gründen nicht zu bejahen ist. 

Entscheidend ist nach Ansicht des Senats, dass nach § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG eine Haftanordnung nicht ergehen muss, sondern ergehen kann. 

Insoweit kann offen bleiben, ob Voraussetzung einer Haftanordnung nach § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG das Vorliegen von konkreten Umständen ist, die eine Wahrscheinlichkeit begründen, dass sich der Betroffene der Abschiebung entziehen werde (vgl. HansOLG Hamburg, Beschluss vom 3. Februar 2004, bei Melchior, a.a.O.; a.a. OLG Hamm, Beschluss vom 16. Oktober 2003, ebd.). 

Maßgeblich ist, dass die Haftanordnung in das Ermessen des Gerichts gestellt ist. Diese Ermessensausübung hat unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgebots im Hinblick auf den Eingriff in die persönliche Freiheit eines Betroffenen unter Abwägung mit dem Zweck der gesetzlichen Vorschrift zu erfolgen, im Allgemeininteresse eine zügige Durchführung der vollziehbaren Abschiebung des Betroffenen zu sichern (OLG München, Beschluss vom 16. Januar 2006, bei Melchior, a.a.O.). Die tatrichterliche Entscheidung muss die für die Ermessensausübung maßgeblichen Gründe erkennen lassen (OLG München, a.a.O.). Das Landgericht hat dazu zwar nicht ausdrücklich Stellung genommen. Es hat allerdings eine Entziehungsabsicht verneint. Diese Schlussfolgerung ist aus den vom Landgericht dargelegten Gründen, auf die verwiesen wird, rechtlich möglich. Zieht man diese Erwägungen bei der Prüfung heran, ob eine Haftanordnung zu treffen war, wäre es nicht rechtlich fehlerhaft, wenn dies verneint worden wäre. 

Für die Entscheidung zur Kostenerstattung ist maßgeblich, wie die Behörde den Sachverhalt zur Zeit der Antragstellung beurteilen durfte, wenn sie alle ihr zuzumutenden Ermittlungen angestellt hätte (OLG München, Beschluss vom 16. Januar 2006, a.a.O.). Insoweit ist es jedenfalls erforderlich, dass die Behörde eine Ermessensausübung vornimmt und dies in der Antragstellung bzw. im weiteren Verfahren erkennbar wird. Entsprechende Ausführungen sind allerdings nach Ansicht des Senats nicht hinreichend erfolgt, so dass eine Kostenerstattungsanordnung zu treffen war. 

Diesseits in das Internet eingestellt im Dezember 2006.
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